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Bekanntmachung 
 

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2023 
 

Letztmals ergingen nach der Hauptveranlagung zum 
01.01.1964 aufgrund der finanzamtlichen Messbeschei-
de für alle wirtschaftlichen Einheiten generelle Grund-
steuerbescheide. 
 

Weitere Grundsteuerbescheide wurden und werden 
nach später folgenden finanzamtlichen Grundsteuer-
messbescheiden bekannt gegeben. Das gilt insbeson-
dere bei Neu- und Nachveranlagungen. 
 

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grund-
steuerbescheide wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes(GrStG) vom 07.08.1973 
(Bundesgesetzblatt [BGBl.] I, Seite 965), geändert 
durch die Gesetze vom 14.12.1976 (BGBl. I, S. 3341), 
vom 23.09.1990 (BGBl. II, Seite 885), vom 13.09.1993 
(BGBl. I, S. 1569), vom 27.12.1993 (BGBl. I, S. 2378, 
1994 I, S. 2439), vom 14.09.1994 (BGBl. I, S. 2325), 
vom 29.10.1997 (BGBl. I, S. 2590), vom 19.12.1998 
(BGBl. I, S. 3836), vom 22.12.1999 (BGBl. I, S. 2601) 
und vom 19.12.2000 (BGBl. I, S. 1790) die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2023 in gleicher Höhe wie im Vor-
jahr festgesetzt. 
 

Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, die kei-
nen Grundsteuerbescheid erhalten, im Kalenderjahr 
2023 die gleiche Grundsteuer wie im Kalenderjahr 
2022 zu entrichten haben. 
Für diese treten mit dem Tag dieser öffentlichen Be-
kanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre. 
 

Die Grundsteuer wird zu je ¼ ihres Jahresbetrages 
am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 vorbehalt-
lich einer anderen getroffenen Regelung fällig. 
Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu 
können bei der Gemeinde Marxheim, Pfalzstraße 2, Zi. 
Nr. 15 während der Dienststunden eingesehen werden. 
Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei 
Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als be-
kannt gegeben. 

Neues aus dem Gemeinderat  
 
Bauanträge 
 

In der Gemeinderatssitzung am 15.12.2022 erteilte 
der Gemeinderat sein Einvernehmen für folgende 
Bauanträge: 
 

· Bauantrag auf Umbau/Ausbau eines bestehen-
den landwirtschaftlichen Gebäudes zur Heizzent-
rale mit Hackgutlager, Regilostraße 7, Gansheim,  

 

· Bauantrag auf Anbau eines Sommergartens, Hof-
mauerstr. 4, Gansheim 

 

· Bauantrag zum Neubau einer landwirtschaftlichen 
Lager- und Bergehalle im Außenbereich, Fl. Nr. 
900 Gemarkung Graisbach   

 
Zuschuss für die Kath. Kirchenstiftung St. Peter 
und Paul Marxheim  
 

Der Gemeinderat beschloss die Bezuschussung 
der Sanierungsarbeiten am Friedhof und des Lei-
chenhauses Marxheim in Höhe von 2.005,71 € (10 
% der Kosten).  

Veranstaltungskalender für 2023   
 
Nachdem nun wieder Veranstaltungen möglich 
sind, möchte die Gemeinde wieder einen Veran-
staltungskalender führen und veröffentlichen. 
 
Wir bitten alle, die für 2023  Veranstaltungen vor-
gesehen haben, diese der Gemeindeverwaltung 
mitzuteilen, damit sie in den Veranstaltungskalen-
der aufgenommen werden können. 
 
Die Termine werden dann, in einer der nächsten 
Ausgaben des Mitteilungsblattes, veröffentlicht.   
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Termine zur Überprüfung der  landwirtschaft- 
lichen Zugmaschinen 
 

Aufgrund einer Gesetzesänderung sind öffentliche 
Sammeltermine zur Überprüfung von landwirt-
schaftlichen Zugmaschinen nicht mehr möglich. 
 

Künftig können Termine zur Überprüfung nur noch 
beim TÜV Bayern, Donauwörth unter der Tel. 
0906/3184 vereinbart werden.  
 

Eine Überprüfung ist auch in Marxheim möglich. 
Bitte fragen Sie diesbezüglich bei der Terminver-
einbarung an. 

Vereinszuwendungen 2023 
 

Die Gemeinde wird auch heuer wieder Vereinszu-
wendungen gewähren. Dabei werden nur konkrete 
Einzelmaßnahmen gefördert. Hierzu hat der Ge-
meinderat in Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
eine Richtlinie sowie ein Formblatt zur Antragsstel-
lung erarbeitet. Diese finden Sie auf der Homepa-
ge der Gemeinde Marxheim.  
 
Wichtig: Bitte beachten Sie die Frist zur Einrei-
chung der Anträge bis 30.10.! Ein Baubeginn bzw. 
eine Anschaffung vor der Förderzusage der Ge-
meinde ist förderschädlich!  
  

Zudem wird heuer wieder ein Förderbeitrag für je-
des Kind/Jugendlichen bis zur Vollendung des 17. 
Lebensjahres, das Mitglied in einem Verein ist, 
ausgezahlt. Antragsteller ist der jeweilige Verein. 
Für die Antragstellung ist das Formblatt auf der 
Homepage zu verwenden. Zudem ist eine Mitglie-
derliste beizufügen.  
 
Letzter Termin für die Antragstellung ist der 
31.05.2023. 

Verpachtung von landwirtschaftlichen Gemein-
deflächen in den Gemarkungen Marxheim und  
Daiting  
  
Die Gemeinde verpachtet ab 01.04.2023 bis 
30.09.2029 folgende Einzelflächen in Marxheim: 
  

• Fl.Nr. 548 Hasenhäusle 0,2220 ha Grünland. 
• Fl.Nr. 550 Nähe Rochusberg 0,3690 ha Grün-            
  land. 
 

Die Gemeinde verpachtet ab 01.04.2023 bis 
30.09.2029 folgende Fläche in Daiting: 
 

• Fl.Nr. 1307 Sulzwiesen 0,7120 ha Grünland. 
 
 

Die Flächen sind nicht mit Prämienrechten verbun-
den, für Grünland gilt ein Umbruchverbot.  
  

In der Gemeinderatssitzung am 07.04.2022 wurde 
beschlossen, dass die Gemeinde für künftige Aus-
gleichsflächen ein Ökokonto einrichtet. Hierbei 
werden mehrere potenzielle Flächen begutachtet. 
Falls die o.g. Flächen als geeignet eingestuft wer-
den, könnte dies ggfs. zu einer Einschränkung der 
Bewirtschaftung (z. B. Düngung) führen.  
 

Angebote sind bis spätestens 28.02.2023, 12:00 
Uhr schriftlich bei der Gemeinde Marxheim einzu-
reichen. 
  

Der Meistbietende wird von der Verwaltung über 
eine Zuschlagserteilung informiert.  

Anmeldung einer öffentlichen Veranstaltung 
bei der Gemeinde 
Anzeige einer öffentlichen Vergnügung nach  
Art. 19 LStVG und  Gestattung nach § 12 
GastG  vorübergehender Gaststättenbetrieb 
 
Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, 
hat das der Gemeinde unter Angabe der Art, des 
Orts und der Zeit der Veranstaltung und der Zahl 
der zuzulassenden Teilnehmer spätestens eine 
Woche vorher schriftlich anzuzeigen (Anzeige ei-
ner öffentlichen Vergnügung nach Art. 19 LStVG). 
 
Vergnügung ist eine Veranstaltung, die dazu be-
stimmt und geeignet ist, die Besucher zu unterhal-
ten, zu belustigen oder zu entspannen (Vereins-
feste, Weihnachtsfeiern, Dorffest usw.). Versamm-
lungen im Sinne des Versammlungsrechts werden 
hiervon nicht erfasst. Öffentlich ist die Vergnü-
gung, wenn der Zutritt nicht auf ganz bestimmte 
Personen oder auf besonders eingeladene Gäste 
beschränkt ist. 
 
Wer aufgrund einer öffentlichen Veranstaltung für 
einen beschränkten Zeitraum, außerhalb eines 
Gaststättenbetriebes, alkoholische Getränke ge-
gen Entgelt und mit Gewinnerzielungsabsicht ab-
gibt, benötigt hierfür eine Gestattung nach §12 
GastG für einen vorübergehenden Gaststättenbe-
trieb.   
 
Von einer Gewinnerzielungsabsicht ist auszuge-
hen, wenn die Leistungen über dem Selbstkosten-
preis abgegeben werden oder ein mittelbarer wirt-
schaftlicher Vorteil angestrebt wird (z.B. kostenlo-
se Speisen- und Getränkeabgabe bei einer Ge-
schäftseröffnung oder- jubiläum), eine Gestattung 
ist auch dann nötig, wenn der erzielte Gewinn für 
gemeinnützige oder soziale Einrichtungen verwen-
det wird (Spende). 
 
Die Anträge sind spätestens 1 Woche vor der Ver-
anstaltung bei der Gemeindeverwaltung zu stel-
len. 
 
Um Beachtung wird gebeten.  
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Einwohnerzahlen:  
Marxheim  
Graisbach   
Lechsend  
Schweinspoint  
Gansheim  
Neuhausen  
Burgmannshofen  
Übersfeld  
 

Insgesamt (incl. 2. Wohnsitze) 
  

Zuzüge 
Wegzüge  
 
Schule/Kindergarten/-krippe: 
Grundschüler  
Hauptschüler – Schulverb. Rain 
Kindergarten-/Krippenkinder  
 
Finanzen:  
Jahresrechnung (Soll) 2021 
Verschuldung  
je Einwohner  
 
Standesamt: 
Geburten                                        
Sterbefälle  
Eheschl. beim St.Amt Marxheim 
Kirchenaustritte 
  

 
Verwaltung:  
Personalausweisanträge  
Anträge vorl. Personalausweise 
Reisepassanträge  
Anträge vorl. Reisepässe  
Kinderpässe/
einschl.Verlängerung 
Fischereischeine  
Bauanträge 
Gewerbe Anmeldungen  
Gewerbe Abmeldungen 
Gewerbe Ummeldungen 
Rentenanträge 
 
Sonstiges:  
Haushaltungen  

 
747 
372 
187 
746 
407 
149 
108 

31 
 

2.747 
 

180 
167 

 
 

93 
30 

109 
 
 

10.341.990,26 €  
2.000.000,00 € 

728,07 € 
 
 

 20 
28 
11 
32 

 

 
 
 

253 
9 

78 
1 

78 
 

7 
15 
19 
17 

3 
19 

 
 

ca. 1300 

Statistik 2022 
 

Nachfolgend einige statistische Angaben des 
Jahres 2022 aus dem Rathaus Marxheim: 

 

Abfuhrtermin des gelben Wertstoffsackes: 
 

einheitlich für den gesamten Gemeindebereich 
Donnerstag, 23.02.2023 

Recyclinghof Marxheim 
 

Der Recyclinghof Marxheim ist geöffnet: 
 

Samstag, 11.02.2023 
Samstag,  25.02.2023 

 

jeweils von 12:00 - 13:00 Uhr. 

Termine Müll-Entsorgung – Februar 2023 
 

14-tägige Restmüllentsorgung: 
 

für Boschenmühle, Bruck, Burgmannshofen, 
      Erlhöfe, Gansheim, Graisbach, Lechsend, 
 Marxheim, Neuhausen, Schweinspoint,  
 

Mittwoch, 08.02.2023 
 

Mittwoch, 22.02.2023 
 

für Übersfeld, Berger Hof 
                                                               Dienstag, 07.02.2023 

Dienstag, 21.02.2023 

 

Entleerung der Papiertonnen: 
für Boschenmühle, Bruck, Burgmannshofen, 
Erlhöfe, Gansheim, Graisbach, Lechsend, Marx-
heim, Neuhausen, Schweinspoint, Übersfeld 
 
 

 Donnerstag, 02.02.2023 
 

Berger Hof 
 

Montag, 20.02.2023 

Entleerung der Biotonnen: 
einheitlich für den gesamten Gemeindebereich 
 

Mittwoch, 08.02.2023 
Mittwoch, 22.02.2023 

Recyclinghof Tagmersheim / Rain 
 

Recyclinghof Tagmersheim: 
 

ganzjährig jeden Samstag  
von 9:00 - 11:00 Uhr 

 
Recyclinghof Rain: 
 

Dienstag bis Freitag  08:30 - 12:00 Uhr 
  13:00 - 17:00 Uhr 
Samstag    9:00 - 14:00 Uhr 

Notarsprechtag 
 

Der nächste Sprechtag des Notariats Monheim 
findet am         

Dienstag, 14.02.2023 
9:00 - 12:00 Uhr im Rathaus statt. 

 

Terminvereinbarung unter Tel. 0 90 91 / 5904 

Reinigungskraft 
 

für Privathaushalt in Gansheim gesucht. 
 

1x wöchentlich 2 Stunden 
 

Tel. 09097/1762 
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Märzenbecherblüte im Marxheimer Auwald  
 
Eines der ersten Naturerlebnisse in jedem Früh-
jahr ist eine Wanderung durch unsere Auwälder, 
um die Märzenbecherblüte zu bewundern. Hierfür 
ist unsere Gemeinde über die Region hinaus be-
kannt.  
 
Die Basis für diese Pracht bilden die lichtoffenen 
Baumbestände zu dieser Jahreszeit. Leider zeigt 
sich seit einigen Jahren, dass durch eine Pilzer-
krankung (Eschentriebsterben) die Eschenbestän-
de im Auwald absterben. Der dadurch entstehende 
ganzjährige Lichteinfall führt zu Neuaustrieb von 
verschiedenen Sträuchern und Unkraut, wie Gold-
rute und indischem Springkraut, die wiederum die 
natürliche Bepflanzung überwuchern. Es entsteht 
so eine dicke Schicht auf dem Boden, die zur Fol-
ge hat, dass den Märzenbechern Wärme und Licht 
nicht ausreichend zur Verfügung stehen und daher 
die Blüte der Pflanzen in hohem Maße beeinträch-
tigt ist.  
 
Die Rechtlergemeinschaft Marxheim hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, diese kahlen Flächen mit 
verschiedenen Laubbaumarten neu aufzuforsten. 
Außerdem haben wir uns einen Schlegelmulcher 
angeschafft, mit dem wir im Herbst das Areal aus-
mähen konnten. Somit wurde eine Grundlage für 
die Märzenbecherblüte in diesem Jahr geschaffen, 
denn die Pflanzen erhalten wieder genügend Licht 
und Wärme, um sich prächtig zu entwickeln.  
 
Eure Rechtlergemeinschaft Marxheim 

Dt. Rentenversicherung – Rentensprechtage 
 

Unser Auskunfts– und Beratungsdienst bietet 
Rentenberatungen im persönlichen Gespräch an.  
In unserer Auskunfts- und Beratungsstelle Augs-
burg können Sie Besuchstermine buchen.  
Unter der Rufnummer 0821/ 500 - 2121 nimmt die 
DRV Schwaben gerne Terminwünsche entgegen.  
Darüber hinaus stehen wir unter dieser Rufnum-
mer  auch weiterhin für eine schnelle und un-
komplizierte Beratung am Telefon zur Verfü-
gung!  
 
 

Noch eine wichtige Information für die Bürgerin-
nen und Bürger im Landkreis Donauries und an-
grenzende Orte:  
 

Für unseren  regelmäßigen Rentensprechtag, 
der mindestens einmal wöchentlich  in den Räu-
men des IFD Schwaben in  Donauwörth, Zirges-
heimer Str. 15  stattfindet,  sind Besuchertermine 
zu erhalten.  
Bitte rufen Sie zur vorherigen Terminvergabe bei 
der DRV Schwaben unter  der Rufnummer  
0821/ 500 - 1700  an.  

Einladung zum 
 

Seniorennachmittag 
 

am Donnerstag, den 09.02.2023 ab 13.30 Uhr 
 

im Wirtschaftszentrum der Stiftung St. Johannes in 
Schweinspoint unter dem Motto 

 

„Mit Masken lustig feiern“ 
 

wollen wir gemeinsam einen lustigen 
„Faschingsnachmittag“ verbringen. 

Über Maskerer würden wir uns sehr freuen. 
 

Auf euer zahlreiches kommen freuen sich  
die Organisatoren 

 

Franz Mayr  Sonja Weigl Alois Widmann 

Neue Stockschützenbahn in Gansheim  
 
Mit tatkräftiger Unterstützung vieler 
engagierter Helferinnen und Helfer 
wurde am Sportplatz in Gansheim eine 
Stockschützenbahn gebaut. 
 
Schon heute möchten wir alle Interessierten 
herzlich dazu einladen, bei der Stockbahn vorbei-
zuschauen und den Sport „Stockschießen“ aus-
zuprobieren. 
 
Bis zur endgültigen Fertigstellung treffen wir uns, 
je nach Witterungs- und Lichtverhältnissen, nach 
Absprache. Sobald die restlichen Arbeiten abge-
schlossen sind, werden wir regelmäßige Trai-
ningstage mit geselligem Beisammensein anbie-
ten. 
 
Interessierte können sich gerne bei Julian Luibl 
(0151 67515146) oder Stefan Dußmann (0160 
6028120) melden. Übungsstöcke stehen vereins-
seitig kostenlos und ausreichend zur Verfügung.  
 
Der FC Marxheim/Gansheim 
(SpVgg Gansheim)  
freut sich auf euer Kommen. 



 

5 

Veteranen– und Kameradschaftsverein  
Marxheim/Neuhausen 
 

Am Mittwoch, 08.02.2023 um 19:00 Uhr  
findet wieder unser Kameradschaftsabend 
im „Land-Steakhaus Bürger“ in Marxheim  statt. 

 
Hierzu ergeht herzliche Einladung.  
 
Die Vorstandschaft 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Nördlingen-Wertingen  
mit Staatlichen Landwirtschaftsschulen  
Netzwerk Junge Eltern/Familien, Ernährung und Bewegung  
Programmreihen „Kinderleicht und lecker“ und „Gesund und 
fit durch die Schwangerschaft“  

Unsere überwiegend gebühren- und kostenfreien 
Kursangebote helfen Schwangeren, Mamas, Papas, 
Omas, Opas, Pflege- und Tageseltern sowie Fachkräf-
ten in Erziehungs- und Kinderpflegeberufen in den 
Landkreisen Donau-Ries und Dillingen dabei, gesun-
des Essen und körperliche Aktivitäten ganz leicht in 
den eigenen Alltag und in den Alltag mit Kindern ein-
zubauen. In Vorträgen, in Theorie-Praxis-Kursen oder 
in Workshops können alle Teilnehmenden Wissens-
wertes und Praktisches erfahren, ausprobieren und 
mit nach Hause nehmen. Holen auch Sie sich Tipps 
und Anregungen und so manche Antwort auf Ihre Fra-
gen!   

Weitere Informationen zu unseren Präsenz- und On-
lineKursen unter www.aelf-nw.bayern.de .  

Anmeldung online unter www.weiterbildung.bayern.de .  

Je nach Anmeldestand sind Kursabsagen möglich – 
ebenso ein Wechsel von Präsenz zu Online.  

Eltern-Kind-Gruppen oder Gruppen von „Geburtsvorbe-
reitungskursen“ können unsere Themen auch als eige-
ne Veranstaltung buchen.  

                                        
„Kinderleicht und lecker“                 „Gesund und fit durch die Schwangerschaft“  
Mi., 01.02. 
19:00-20:30 Uhr 

Bewegungsspaß, Wahrnehmung und Spiel für Babys im 
ersten Lebensjahr (ONLINE) 

Do., 02.02. 
09:00-10:30 Uhr 

Schmusen und streicheln – sinnliche 
Bewegungserfahrungen für Babys von 3-5 Monaten (ONLINE) 

Mi., 08.02. 
19:00-20:30 Uhr 

Gesund und mit Bewegung durch die Schwangerschaft 
(ONLINE) 

Do., 09.02. 
19:00-20:30 Uhr 

Von der Milch bis zum Brei (ONLINE) 

Do., 16.02. 
09:00-10:30 Uhr 

Greifen, Fühlen, Rollen, Robben, Krabbeln – jetzt kommt 
Bewegung ins Spiel! Für Babys von 5-8 Monaten (ONLINE) 

Do., 16.02. 
19:00-20:30 Uhr 

Babybrei trifft Fingerfood (ONLINE) 

Do., 23.02. 
09:00-10:30 Uhr 

Vom Brei zum Familientisch – den Übergang entspannt ge-
stalten (ONLINE) 

Do., 02.03. 
09:00-10:30 Uhr 

Bewegung ist der Motor für die gesunde Entwicklung 
Ihres Kindes! Bewegungsspaß für Babys von 8-12 Monaten 
(ONLINE) 

Mo., 06.03. 
19:30-21:00 Uhr 

Bewegung bewegt alles! Bewegung, Sinneswahrnehmung 
und Spiel in den ersten drei Lebensjahren (ONLINE) 

Do., 09.03. 
19:00-20:30 Uhr 

Gesund und fit durch die Schwangerschaft (ONLINE) 

Die., 14.03. 
09:00-12:00 Uhr 

Ein guter Start in den Tag – ausgewogen, lecker und kindge-
recht frühstücken! (PRÄSENZ), Nördlingen 

Mi., 15.03. 
09:30-11:30 Uhr 

Zeit für Brei (PRÄSENZ), Wittislingen 

Mo., 20.03. 
14:00-15:30 Uhr 

Schmusen und Streicheln – sinnliche Bewegungserfahrungen 
für Babys von 3-5 Monaten  (PRÄSENZ), Dillingen 

Do., 23.03. 
19:00-20:30 Uhr 

Vom Brei zum Familientisch – den Übergang entspannt ge-
stalten (ONLINE) 

Mi., 29.03. 
19:00-20:30 Uhr 

Gesund und mit Bewegung durch die Schwangerschaft 
(ONLINE) 

Do., 30.03. 
09:00-10:30 Uhr 

Von der Milch zum Brei (ONLINE) 

Einladung zum Weiberfasching 

 in Gansheim 

Wann:    Lumpiger Donnerstag, 16.02.2023 
              ab 20:00 Uhr 
 

Wo:      Im Schützenheim Gansheim 
 

Warum:  Weil es Zeit wird, wieder ordentlich  
               zu feiern 
 

Motto:  „Mir san im Woid dahoam“  
 

Eintritt: für Frauen frei für Männer 2,50 € 
 

Maskenprämierung: 22:00 Uhr 

 
Nach zweijähriger Pause möchten wir Euch heuer 
wieder mit lustigen Einlagen, fetziger Musik und 
flotten Drinks die Zeit vertreiben. 
 
                           Auf euer Kommen freut sich der   
                           Club der fröhlichen Schachteln 
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Angelverein Marxheim e.V. 
Flößerstr. 2b, 86688 Marxheim 
 

   Lust auf Fisch? 
 

   Fischverkauf am  
    Aschermittwoch 

 

Der Angelverein Marxheim e.V.  

lädt herzlich zum Fischverkauf ein. 
 
  Wann? 22. Februar 2023 
 

  Wo? Vereinsheim  
                    Flößerstraße 2 b,86688 Marxheim 
 

  Beginn:  ab 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 

Auf Vorbestellung unter den Nummern: 
 

     0171 / 79 36 934 & 0152 / 31 93 61 04 
 
Unser Angebot: 
 - gegrillte Makrelen 
 

 - gebackene & geräucherte Lachsforellen 
 

 - Fischküchle  
 

 - der Kartoffelsalat ist inklusive 
 

 

Auf euer zahlreiches Kommen freut sich der 
 

Angelverein Marxheim 

Habt Ihr Lust auf Abenteuer in der Natur, Spielen, 
Forschen und Staunen über das, was alles so um 
Euch herum lebt? 
 

Dann kommt doch einfach mal vorbei und lasst 
Euch auf eine Entdeckungsreise durch die Land-
schaft Eurer Heimat ein. 
 

Wo?  Marxheim am Bauhof 
Wann?  Mittwoch, 15.02.2023 
Um? 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
Wie? Mit passender Bekleidung!  
Was? Orientierungslauf mit topografischer 
 Karte- wer hat, darf einen Kompass 
 mitbringen. 
Wer? Alle Kinder der BN – Kindergruppe.  
 Und Kinder von 6 bis 14 Jahren. 
Kosten?  Von Nicht – Mitgliedern wird eine  
 Spende von 2 € erbeten.  
 

Die Bund Naturschutz Ortsgruppe Marxheim freut 
sich auf Euer Kommen!  
Bitte meldet Euch hier an:  
 

Bianca Brandner Tel.:09097/969962 
Steffi Ries            Tel.:0171-8733624 

Angelverein Marxheim e.V. 
Flößerstraße 2 b 
86688 Marxheim 

Einladung zur 

Außerordentlichen 
Generalversammlung 

 
Der Angelverein Marxheim e.V. lädt alle Mit-

glieder herzlich zur außerordentlichen  
Generalversammlung ein.  

 

Die Generalversammlung findet am  
Samstag den 25. Februar 2023,  

um 19:30 Uhr,  
im Vereinsheim, Flößerstraße 2b, statt.  

 
Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten. 

 
Es grüßt die Vorstandschaft 
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Freiwillige Feuerwehr Marxheim e.V. 
 
Am Freitag, 03. März 2023, 19:30 Uhr 
findet die Jahreshauptversammlung 
im Feuerwehrgerätehaus Marxheim statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht 1. Vorstand  
4. Bericht 1. Kommandant  
5. Bericht Kinder- und Jugendwart  
6. Bericht Kassier  
7. Entlastung der Vorstandschaft  
8. Ehrungen 
9. Wünsche und Anträge 

 
Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 
 

Die Vorstandschaft 

Freiwillige Feuerwehr Gansheim 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

am Sonntag, 26.02.2023 um 20:00 Uhr 
im Schützenheim Gansheim 

 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Totengedenken 
3. Bericht des Vorstandes 
4. Bericht des 1. Kommandanten 
5. Bericht des Jugendwartes 
6. Bericht des Kassiers 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Ehrungen 
9. Wünsche und Anträge 

 

Die Vorstandschaft 

Im Namen des Bayerischen Bauernverbandes 
laden wir alle interessierten Frauen zum 
 

Landfrauentag  
 

am  Mittwoch, 01.03.2023 um 9:30 Uhr  
in die Wörnitzhalle Harburg  

recht herzlich ein.  
 

Referent:      Volker Heißmann 
 

Thema:     „Wer lacht, hat mehr vom Leben“ 
 
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch.  
 

Die Ortsbäuerinnen 

Herzliche Einladung zum  
Ökumenischen Weltgebetstag aller Frauen  

 
Auf der ganzen Welt treffen sich am 
 

Freitag, 3. März 2023 
 

Frauen aller christlichen Konfessionen und jeden 
Alters, um den Gottesdienst, den Frauen aus Tai-
wan vorbereitet haben, gemeinsam zu feiern.  
 

In unserer PG Marxheim-Daiting findet der Weltge-
betstag in der Pfarrkirche St. Nikolaus Gans-
heim am 3. März um 18:30 Uhr statt.  
 

Der Pfarrgemeinderat und Frauen aus Gansheim 
wollen Ihnen das Land Taiwan und Frauen aus 
Taiwan vorstellen.  
 

Mit der Kollekte werden verschiedene Projekte von 
hilfsbedürftigen Frauen weltweit unterstützt. 
 

Im Anschluss laden wir herzlich ins Schützenheim 
Gansheim ein, um den Abend bei Getränken und 
Häppchen gemeinsam ausklingen zu lassen.  
 

Liebe Frauen,  
lassen Sie sich auf einen etwas anderen, beson-
deren Gottesdienst ein und beten Sie an diesem 
Abend gemeinsam mit Millionen Frauen auf der 
ganzen Welt!  
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

Pfarrgemeinderat St. Nikolaus Gansheim 

Freiwillige Feuerwehr Lechsend e.V.  
 
Am Freitag, 17.März 2023 um 19:30 Uhr 
findet die Jahreshauptversammlung im Feuer-
wehrhaus Lechsend statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1.Begrüßung 
2.Totenehrung 
3. Bericht des 1. Vorstand über 2022 
4. Bericht des 1. Kommandant über 2022 
5. Bericht Kassier über 2022 
6. Entlastung der Vorstandschaft für 2022 
7. Wünsche und Anträge 
 

Alle Mitglieder sind zur Versammlung herzlich 
eingeladen. 
 

Die Vorstandschaft 

Reinigungskraft  
 

für das Feuerwehrheim in Lechsend  
(je nach Bedarf) gesucht. 
 
Nähre Auskünfte und Bewerbung unter: 
Tel. 0151-70045477 
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Wasserhärtegrad  
 

Der Wasserhärtegrad für die Ortsteile Marx-
heim, Schweinspoint, Graisbach/Lechsend, 
Gansheim, Neuhausen und Übersfeld be-
trägt 12,7 °dH (Deutscher Härtegrad). 
 
Für Burgmannshofen beträgt der Härtegrad 
19 °dH (Deutscher Härtegrad) 

Freiwillige Feuerwehr Graisbach 
 
Am Samstag, 18. März 2023 findet 
im Gasthaus Hilz in Graisbach  
um 20:00 Uhr unsere  
 

Jahreshauptversammlung  
statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Totengedenken 
3. Bericht des Vorstandes über 2020/21/22 
4. Bericht des 1. Kommandanten über 

2020/21/22 
5. Bericht des Kassiers über 2020/21/22 
6. Entlastung der Vorstandschaft für die Jahre 

2020/21/22 
7. Ehrungen 
8. Wünsche und Anträge 
 

Auf Euer Kommen freut sich 
      Die Vorstandschaft 

3-Zimmer-Wohnung in Marxheim gesucht 
 
Angebote bitte gerne unter: 
 

Tel. 0151-16771481 

Zu vermieten in Gansheim 
 

Dachgeschosswohnung          und 
 

         Dachspitzwohnung (möbliert) 
 

Nähere Auskünfte unter Tel. 0170-5639297 

Datum Zeit Titel 

Fr. 3. 
Feb. 

16:00 Adabei - gemütliches Bei-
sammensein 

So. 11. 
Feb. 

17:00 Das eisige Herz – Märchen 
für Kinder und Familien 

So. 11. 
Feb. 

19:00 Die Christrose – Geschichten 
und Musik für Erwachsene 

Sa. 18. 
Feb. 

19.00 Maskenball 

Di. 21. 
Feb. 

16:00 Familienfasching 

Sa. 25. 
Feb. 

18:00 Bike-Fitting - Wie stelle ich 
mein Rad optimal ein 

Standorte von Defibrillatoren  
im Gemeindebereich Marxheim 

 
Ortsteil Adresse/Gebäude 
  
Marxheim Jurastraße 31, Raiffeisenbank 
 

Schweinsp. Schloßstraße 8,
 Stiftung St. Johannes, Hauptpforte   

Gansheim Gansinger Platz 1,
 ehemalige Raiffeisenbank 
  

Burgmannsh.
 Burgmarstraße 1, Feuerwehrheim 
  

Neuhausen Am Schulhaus 1, Feuerwehrheim 
  

Lechsend Schwabenstraße 18a,
 Feuerwehrheim 
 

Graisbach Hartnitstraße 6, Feuerwehrheim 
 

Übersfeld Höhe St.-Wolfgang-Straße 1,
 Bushaltestelle 

www.blossenau.de Kontakt/Anmeldung: 0151188564740 
WhatsApp, info@blossenau.de  
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Veranstaltungen der Umweltstation mooseum und Partnern im Februar 2023 
 
Sonntag, 05.02. Aufspiel´n beim Wirt 
 Ab 14 Uhr 
 Geselliger Nachmittag mit dem Hermaringer Chor unter der Leitung von Jörg Lanzinger. 
 Gemeinsames Volksliedersingen, sowie schwäbische G´stanzl und Gedichte. Bewirtung 
 mit Kaffee, Kuchen. 
 Kosten: keine, um Anmeldung wird gebeten 
 
Dienstag, 07.02. Knospenheilkunde - Gemmotherapie 
 16 bis 19 Uhr 
 Leitung: Cornelia Stiefel (geprüfte Kräuter- und Naturpädagogin)  
 Treffpunkt: Umweltstation mooseum 
 Kosten: 29 € pro Person (inkl. Material) 
 
Donnerstag, 23.02. Frühjahrsputz im „Körperhaus“- Begleitetes Fasten in der Gruppe 
 Start mit Infoabend, weitere Termine, Fr. 3.3. und Do. 9.3. jeweils 19 Uhr, Sa. 11.3. und 
 So. 12.3., 15-17 Uhr 
 Leitung: Andrea Junghanns (zert. Fastenbegleiterin, ärztl. gepr. Ernährungsberaterin) 
 Treffpunkt: Umweltstation mooseum 
 Kosten: 86 € pro Person zzgl. Material vor ort 
 
Sonntag, 26.02. Familienaktionstag: Power Balls - gesund, lecker, nachhaltig 
 14.30 bis 17 Uhr 
 Leitung: Susanne Kröner (Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsbau und management)  
 und Karin Zell. 
 Kosten: 12 € pro Person  
 Treffpunkt/Ort: Umweltstation mooseum 
 
 

 
Info/Anmeldung: www.mooseum.net, Telefon: 07325-95 25 83  
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Wunschteilrente bei Altersrenten in Höhe von 99,99 %     

Worum geht es?    

Seit dem 01.07.2017 kann eine Teilrente wegen Alters in ihrer 
Höhe grundsätzlich frei gewählt werden (§ 42 Abs. 1 SGB VI; 
§ 42 Abs. 2 SGB VI in der Fassung bis 31.12.2022). Vor allem 
Altersrenten nach Erreichen der Regelaltersgrenze werden als 
höchstmögliche Teilrente beantragt.   
 

Bei der Teilrente besteht Versicherungspflicht, so dass insbe-
sondere für eine nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit von den 
Pflegekassen Pflichtbeiträge gezahlt werden. Diese Pflegebei-
träge erhöhen die Rente.  
 

Mit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenze bei Altersrenten 
werden auch Altersrenten vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
vermehrt als höchstmögliche Teilrente beantragt, um zum Bei-
spiel bei Weiterarbeit einen Anspruch auf Krankengeld zu ha-
ben.   
 

Die bisherige Rechtsauffassung der Rentenversicherungsträ-
ger, eine Teilrente betrage höchstens 99 Prozent, wurde auf-
gegeben.   
 

Aufgrund des Urteils des Bayerischen Landessozialgerichts 
vom 14.09.2021, AZ: L 6 R 199/19, sowie weiterer Recht-
sprechung haben die Rentenversicherungsträger beschlos-
sen, dass eine frei gewählte Teilrente wegen Alters zwischen 
10,00 Prozent und maximal 99,99 Prozent betragen kann.  
   
Weiteres Vorgehen  
  

Beantragen Versicherte eine Teilrente in Höhe von 99,99 Pro-
zent, sind diese Anträge zu bewilligen. Bereits anhängige Wi-
derspruchs- oder Klageverfahren sind zu beenden.  
  

Da die technische Umsetzung noch eine Weile in Anspruch 
nehmen wird, kann zurzeit nur ein Bescheid über eine 99 Pro-
zent-Teilrente erteilt werden.  
  

Der Bescheid wird um folgenden Text zu ergänzt:  
 

„Sie haben einen Antrag auf eine Teilrente in Höhe von 99,99 
Prozent gestellt. Da die für die Berechnung einer solchen Teil-
rente notwendigen technischen Voraussetzungen derzeit noch 
nicht vorliegen, ist im Bescheid vorerst die derzeit technisch 
berechenbare höchstmögliche Teilrente in Höhe von 99 Pro-
zent ausgewiesen. Den Bescheid zur beantragten Teilrente 
und die Nachzahlung erhalten Sie, sobald die technischen 
Voraussetzungen für die Berechnung der Teilrente in Höhe 
von 99,99 Prozent geschaffen worden sind.“    
  
Wurde bereits ein Bescheid über eine 99 Prozent-Teilrente 
erteilt, kann folgender Text in Widerspruchs- oder Klagever-
fahren sowie für Bezieher einer 99 Prozent-Teilrente verwen-
det werden:    

„Die bisherige Rechtsauffassung der Rentenversicherungsträ-
ger, wonach ein Anspruch auf eine unabhängig von einem 
Hinzuverdienst gewählte Teilrente von mehr als 99 Prozent 
nicht bestehe, wurde aufgegeben. Die für die Berechnung 
einer 99,99 Prozent-Teilrente notwendigen technischen Vo-
raussetzungen liegen derzeit noch nicht vor. Sobald wie mög-
lich erhalten Sie den Bescheid zur beantragten Teilrente und 
eine gegebenenfalls entstehende Nachzahlung.“  
  

Die Fälle sind für eine Neuberechnung vorzumerken. Es wird 
ein Wiedervorlagetermin zum 31.12.2023 mit dem Schlagwort 
„Wunschteilrente 99,99 %“ gespeichert.  
  

Laufende Renten, bei denen kein Verfahren anhängig ist, wer-
den auf Antrag geprüft.  

Härtefallfonds - keine Leistung der Rentenversicherung  
  
Worum geht es?  
  
Die Regierungsparteien hatten bereits 2018 und 2021 im Koalitionsver-
trag die Bildung eines sogenannten "Härtefallfonds" beschlossen. Die 
Bundesregierung hat zur Errichtung eines Fonds 500 Millionen in den 
Haushalt 2023 eingestellt.  
 

Wichtiger Hinweis: Durch den Härtefallfonds werden Leistungen 
über eine Stiftung außerhalb der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erbracht . 
  

Errichtung eines Härtefallfonds  

· Es wird eine Stiftung errichtet, die ihren Zweck innerhalb von drei 
 Jahren verwirklichen soll. Träger der Stiftung ist das BMAS.  

· Betroffene erhalten zur Abmilderung ihrer empfundenen Härten 
 eine pauschale Einmalzahlung in Höhe von 2.500 Euro.  

· Die Leistung wird nur auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis 
 30.9.2023 bei der DRV KBS - Geschäftsstelle der Stiftung 
 Härtefallfonds - zu stellen.  

· Leistungsberechtigte, am 1.1.2021 bereits im Rentenbezug 
 und mit Rente in der Nähe der Grundsicherung  im Alter und 
 bei Erwerbsminderung (830 Euro netto) oder Grundsicherungs
 leistungen und:  
  

à Spätaussiedler, die vor dem 1.4.2012 im Alter von mindes-
tens 50 Jahren nach Deutschland zugezogen sind oder  

à jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die 
vor dem 1.4.2012 im Alter von mindestens 40 Jahren zuge-
zogen sind oder  

à vor 1952 geborene Betroffene im Beitrittsgebiet  
  

* Beschäftigte bei der Deutschen Reichsbahn, der Deut-
schen Post oder im Gesundheits- und Sozialwesen 
(mindestens 10 Jahre) oder  

* Pflegende von Familienangehörigen (mindestens 4 Jah-
re), die ihre Beschäftigung aufgegeben hatten oder  

* Beschäftigte in einer bergmännischen Tätigkeit in der 
Carbochemie / Braunkohleveredlung (mind. 5 Jahre)  od. 

* (mindestens 10 Jahre) dienstlicher Aufenthalt im Ausland 
mit Ehegatten, für den die vorherige Beschäftigung auf-
gegeben wurde oder  

* nach DDR-Recht Geschiedene mit mindestens einem 
Kind nach mindestens 10-jähriger Ehe oder  

* Balletttänzer am 31.12.1991, die nach Beendigung der 
aktiven TänzerLaufbahn eine berufsbezogene Zuwen-
dung bezogen haben und deren Rente nach dem 
31.12.1996 begann.  

  

Anträge von möglichen Betroffenen  
  

Für die Beantwortung von Anträgen gibt es einen Mustertext   
  

Sehr geehrte xxxx,  
Sie haben einen Antrag auf Leistungen aus der Stiftung „Abmilderung 
von Härtefällen aus der Ost-West-Rentenüberleitung, für jüdische 
Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler“ gestellt. Diesen Antrag ha-
ben wir an die dafür zuständige Stiftung weitergeleitet. Für die Bearbei-
tung Ihres Antrags ist die Stiftung auch dann zuständig, wenn Sie Ihre 
Rente von uns erhalten. Dies deshalb, weil etwaige Leistungen aus der 
Stiftung keine Rentenleistung sind. Sie beeinflussen Ihre Rente des-
halb nicht.  
Mit freundlichen Grüßen  
  

Umsetzung  
  

Die DRV KBS hat eine Internetseite "Stiftung Härtefallfonds(öffnet ein 
neues Fenster)" mit Informationen zu folgenden Themen eingerichtet:    

· Antrag (Antragsformular Link) zur Abmilderung von Härtefällen aus 
der Ost-WestRentenüberleitung, für Spätaussiedler oder für jüdi-
sche Kontingentflüchtlinge; zu senden per Post an: Geschäftsstel-
le der Stiftung Härtefallfonds 44781  

  Bochum oder per E-Mail an: gst@stiftung-haertefallfonds.de )    

· Persönlicher Kontakt (telefonisch von montags bis donnerstags 
von 8:00 - 16:00 Uhr und freitags von 8:00 - 14:00 Uhr unter 0800 
7241634 oder per E-Mail unter gst@stiftung-haertefallfonds.de)  



 

11 

Online-Info-Veranstaltungen 
 
zu den berufsbegleitenden Studiengängen„Angewandte Kunststofftechnik“ und „Strategisches Management“ – sowie zur 
Einzelkursbuchung mit Abschluss auf Hochschulniveau 
 
Warum länger warten? Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Weiterbildung. 
 
Wir laden Interessierte zu folgenden Terminen ein: 

 
 „Angewandte Kunststofftechnik“ (AKT)  „Strategisches Management“ (SMA) 
 

Donnerstag, 02.02.2023, 16 - 17 Uhr  Donnerstag, 02.02.2023, 16 – 17 Uhr 
Dienstag,      07.03.2023, 16 - 17 Uhr     Dienstag,      14.03.2023, 16 – 17 Uhr 
 

Präsentation der Inhalte und des Studienablaufs sowie Beantwortung von individuellen Fragen durch die Studiengangsleiter Herr 
Prof. Dr.-Ing. Müller-Lenhardt (AKT) und Herr Prof. Dr.-Ing. Slama (SMA). 
 

Vorteile des berufsbegleitenden Studiums:  
Sie können weiterhin Vollzeit arbeiten - Ihr Einkommen bleibt gesichert. 
Vorlesungen in drei bzw. vier Blöcken (Mi. – Sa.) pro Semester 
 

Das Besondere:  
Gezielt akademische Kompetenzen erwerben: 
Alle Fachmodule beider Studiengänge können auch einzeln belegt werden. So dass Sie diese nach Ihren Interessen aussuchen 
und buchen können. Haben Sie danach Lust auf das komplette Studium – kein Problem - ein Umstieg ist nach jedem Semester 
möglich. 
 

Das Studium kann mit oder ohne Abitur absolviert werden: 
Ohne Abitur ist zulassungsberechtigt, wer die berufliche Qualifikation durch eine betriebliche Ausbildung und dreijährige Berufser-
fahrung nachweist. 
 

Eine Weiterbildung zum Fachwirt, Betriebswirt, Meister oder Techniker kann das Studium um drei Semester (von 9 auf 6 Präsenz-
semester) verkürzen. 
 

Neu bei AKT: Der Einstieg ist jetzt auch direkt nach einem erfolgreich abgeschlossenen Abitur möglich. Der Studiengang AKT ist 
den Abiturient*Innen ohne Berufserfahrung gerne bei der Suche nach einem Unternehmen behilflich, welches das berufsbegleiten-
de Studium unterstützt. 
 

Neu bei SMA: Die Basissemester 1 – 3 können wahlweise am Institut für Management in Salzburg belegt werden, sofern diese 
nicht anderweitig anrechenbar sind. 
 

Nutzen Sie die Möglichkeit sich individuell beraten zu lassen! 
 

Anmeldung spätestens 1 Tag vor der Veranstaltung für „Angewandte Kunststofftechnik“ unter akt@hs-ansbach.de und für 
„Strategisches Management“ sma@hs-ansbach.de 
 

Sie erhalten die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting des jeweiligen Studiengangs per E-Mail. 
 

Erste Informationen zu den Studiengängen AKT und SMA finden Sie unter: 
www.hs-ansbach.de/akt und www.hs-ansbach.de/sma 
Auskunft zu den Studiengängen erteilen: 
 
Susanne Rönnebeck 
Studiengangassistentin 
Angewandte Kunststofftechnik 
09141 874669-303 
susanne.roennebeck@hs-ansbach.de 
 
Hochschule Ansbach 
Studienzentrum Weißenburg 
kunststoffcampus bayern 
Richard-Stücklen-Straße 3 
91781 Weißenburg 

Gabriele Walloschke 
Studiengangassistentin  
Strategisches Management  
09141 874669-304 
gabriele.walloschke@hs-ansbach.de 
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